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 Sogenannte Behindertenparkplät-
ze sind jedem ein Begriff. Ob beim Su-
permarkt oder vor der Arztklinik – im 
Alltag begegnen sie uns ständig. Und 
für Betroffene sind sie eine echte Er-
leichterung. Aber ab wann haben ge-
sundheitlich eingeschränkte Menschen 
eigentlich Anspruch auf einen Behin-
dertenparkplatz? Und was müssen Sie 
dabei beachten?

 Behindertenparkplätze sind spezi-
elle Parkmöglichkeiten für Menschen, 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind. Meist benötigen Betroffene nicht 
nur Fahrzeuge, die an ihre Bedürfnisse 
angepasst werden und damit viel Platz 
einnehmen. Auch zum Ein- und Aus-
steigen darf es nicht zu beengt sein, 
wenn zum Beispiel Rollstühle oder 
Rollatoren entladen werden müssen. 
Behindertenparkplätze sind deshalb 
extra groß und zudem nah an den Ein-
gängen zu Supermärkten, Restaurants, 
Arztpraxen, Ämtern usw. gelegen.

Blauer vs. oranger  
Parkausweis

 In Deutschland gibt es zwei ver-
schiedene Arten von Parkausweisen 
für Menschen mit Behinderung – den 
blauen und den orangenen. Es gelten 
unterschiedliche Voraussetzungen, um 
sie zu erhalten und auch unterschiedli-
che Berechtigungen.

 Mit dem blauen Parkausweis dür-
fen Betroffene parken:

 auf ausgewiesenen Behinderten- 
 parkplätzen,

 im eingeschränkten Halteverbot bis  
 zu 3 Stunden,

 auf Bewohnerparkplätzen bis zu 3  
 Stunden,

 auf Parkplätzen mit Parkuhren und/ 
 oder Parkscheinautomaten ohne  
 zeitliche Begrenzung und/oder Ge- 
 bühr,

 in ausgewiesenen verkehrsberuhig- 
 ten Bereichen auch außerhalb der  
 markierten Parkplätze (sofern der  
 Verkehr nicht maßgeblich behin- 
 dert wird),

 in Fußgängerzonen, in denen Be- 
 und Entladen werden darf,

an Stellen, die durch „Parkplatz  
 Anfang“ (Zeichen 314) und „Park- 
 platz Ende“ (Zeichen 315) gekenn- 
 zeichnet sind, über die zugelassene  
 Parkdauer hinaus,

 in Bereichen eines Zonenhaltever- 
 bots, in dem das Parken erlaubt ist  
 über die zugelassene Parkdauer hi- 
 naus.

 
Wichtig: Der blaue Parkausweis 

muss immer gut sichtbar an der Wind-
schutzscheibe befestigt werden, ge-
nauso wie eine Parkscheibe, falls die 
Parkdauer zeitlich begrenzt ist. 

 Der blaue Parkausweis gilt außer-
dem auch im EU-Ausland. Allerdings 
sind hier die Regelungen von Land zu 
Land unterschiedlich.

 Mit dem orangen Parkausweis dür-
fen Betroffene überall parken, wo sie 
auch mit dem blauen Ausweis parken 
dürften, außer

 auf ausgewiesenen Behinderten- 
 parkplätzen und

 im EU-Ausland.

Voraussetzungen für den 
blauen Parkausweis

 Meist handelt es sich bei den Besit-
zern des blauen EU-Parkausweises um 
Rollstuhlfahrer, die nicht mehr eigen-
ständig laufen können oder um ältere 
oder pflegebedürftige Menschen, die 
nur noch wenige Schritte mit Rollator 
gehen können. 

 Um den Parkausweis zu erhalten, 
müssen Betroffene folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

 Sie haben einen Schwerbehinder- 
 tenausweis mit dem Merkzeichen  
 aG (außergewöhnlich gehbehin- 
 dert) oder Bl (blind),

 oder sie haben beidseitig fehlende  
 Gliedmaßen oder vergleichbare Ein- 
 schränkungen.

Wer hat Anspruch auf Behindertenparkplätze?
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Voraussetzungen für den 
orangen Parkausweis

 Für den Erhalt des orangen Park-
ausweises gelten folgende Vorausset-
zungen:

 Sie haben einen Schwerbehinder- 
 tenausweis mit dem Merkzeichen G  
 (gehbehindert) und B (Begleitper- 
 son) und einem GdB (Grad der  
 Behinderung) von mindestens 80  
 für Funktionsstörungen der unte- 
 ren Gliedmaßen,

oder Sie haben einen Schwerbehin- 
 dertenausweis mit den Merkzei- 
 chen G und B und einem GdB von  
 mindestens 70 für Funktionsstö- 
 rungen der unteren Gliedmaßen  
 und einem GdB von mindestens 50  
 für Funktionsstörungen des Her- 
 zens oder der Atmungsorgane,

 oder Sie haben einen Schwerbe- 
 hindertenausweis mit einem GdB  
 von mindestens 60 und sind an  
 Morbus Crohn oder Colitis ulccero- 
 sa erkrankt,

 oder Sie haben einen GdB von  
 mindestens 70 und einen künstli- 
 chen Darmausgang sowie eine  
 künstliche Harnableitung.

Auch Begleitpersonen dür-
fen Parkausweise benutzen

 Um den Parkausweis für Behinderte 
nutzen zu können, muss nicht der Aus-
weisinhaber selbst das Auto fahren. 
Auch blinde Menschen können einen 
Parkausweis erhalten, obwohl sie nicht 
fahren können. Es genügt, wenn der In-
haber des Ausweises mit im Fahrzeug 
sitzt und eine andere Person fährt. 

 Allerdings darf der Parkausweis 
auch nur dann von einer Begleitper-
son benutzt werden, wenn der Inhaber 
tatsächlich mit im Fahrzeug sitzt oder 
das Auto geparkt wird, um den Inhaber 
abzuholen (zum Beispiel vom Arzt).

 Wichtig: Eine Schwerbehinderung 
oder Pflegebedürftigkeit allein reicht 
nicht aus, um beim Parken die oben 
genannten Sonderrechte nutzen zu 
dürfen. Es muss immer erst ein Park-
ausweis für Behinderte beantragt und 
beim Parken in die Windschutzscheibe 
gelegt werden.

Wie beantragt man den 
Parkausweis für Behinder-
te?

 Wer die Voraussetzungen erfüllt, 
kann bei seiner Gemeinde- oder Stadt-
verwaltung einen Parkausweis für Be-
hinderte beantragen. Wo genau der 
Antrag bearbeitet wird, kann von Ge-

meinde zu Gemeinde variieren. 

 Oft ist entweder das Ordnungsamt 
oder das Landratsamt zuständig. Inter-
essenten fragen am besten einfach bei 
der Gemeinde nach, an wen sie sich 
wenden müssen. Hier können sie auch 
erfahren, welche Dokumente für den 
Antrag wichtig sind. Meist sollten fol-
gende Unterlagen eingereicht werden:

 ein Antrag auf Erteilung einer  
 Parkerleichterung für Schwerbehin- 
 derte (Formulare zum Ausfüllen er- 
 halten Antragsteller bei der Ge- 
 meinde- oder Stadtverwaltung),

 ein Schwerbehindertenausweis  
 oder vergleichbare Nachweise über  
 den Gesundheitszustand,

 ggf. ein aktuelles Lichtbild (nur für  
 den blauen Parkausweis).

Quelle: www.pflegeportal.org

Unbefugte Nutzung

 Das nichtberechtigte Parken auf Behindertenparkplätzen kann in Deutschland eine Geldbuße von 35 Euro, Ver-
waltungsgebühren und das Abschleppen des Fahrzeugs nach sich ziehen. Den Unterschied zwischen Parken und Halten 
bewertete das Bundesverwaltungsgericht Leipzig und stellte fest, dass ein Abschleppen eines unberechtigt auf einem 
Behindertenparkplatz geparkten Fahrzeugs nur dann nicht gerechtfertigt ist, wenn der Autofahrer sein Auto ohne Verzö-
gerung wegfahren kann. Bereits nach drei Minuten ist Abschleppen gerechtfertigt. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig 
billigt gar das sofortige Abschleppen ohne Karenzzeit. Nur wenn Behindertenparkplätze jederzeit von Fahrzeugen Nicht-
parkberechtigter freigehalten würden, könnten Behinderte darauf vertrauen, dass ihnen Behindertenparkplätze unbedingt 
zur Verfügung stünden. Bei einer Panne ist das Fahrzeug wie beim Liegenbleiben in anderen Park- und Halteverbotsbe-
reichen auch unverzüglich zu entfernen, sonst kann es ebenfalls abgeschleppt werden.

Wenn ein Behindertenparkplatz von Nichtberechtigten besetzt wird, kann der Abschleppvorgang durch einen Anruf 
beim Bürgertelefon der Polizei oder auch beim örtlichen Ordnungsamt eingeleitet werden. Die Verwendung des Polizei-
notrufs sollte dagegen unterbleiben, da diese Vorgehensweise rechtlich umstritten ist: Vereinzelt wird dies von Polizeibe-
hörden als Missbrauch des Notrufes (§ 145 Abs. 1 Nr. 1 StGB) verfolgt. Das Onlineforum rollingplanet.net versucht, eine 
Öffentlichkeit gegen derartige Verkehrsteilnehmer zu schaffen.
Quelle: Wikipedia


